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Thema: 
Jetzt kam doch tatsächlich eine Ratenvereinbarung auf 
meinen Namen, die von mir nie beantragt wurde.  
Jeder der sich in der gleichen Situation wie ich befindet, 
sollte bei einer solchen Zusendung genauestens prüfen, ob 
er eine solche Ratenvereinbarung angefordert hat? Deutlich 
erkennt man, dass die Ratenvereinbarung so formuliert ist, 
dass diese angeblich von mir angefordert wurde.  

Ordner  
415.8 

21 

 

Forderungen 
ohne 

Rechnung? 

 

Der Rote Pfeil zeigt jetzt auf, dass 
mit der Ratenvereinbarung, die mir 
ohne meine Anforderung 
zugesendet wurde, aufgeführt 
wird, dass diese von mir beantragt 
wurde. Siehe Vorblätter.  
Alleine mit dieser 
Ratenvereinbarung, und dem 
nichteinhalten der 1. Monatsrate 
innerhalb von 3 Verzugstagen, 
wäre somit die Schuld anerkannt. 
Zumindest sieht dies dieses 
Schreiben so vor. Ob dies 
rechtlich Stand hält, steht in 
Frage.  
 
Daher kann Beteiligte nur 
empfohlen werden, auf diese 
Ratenvereinbarung die nicht 
angefordert wurde postwendend 
Einspruch zu erheben. Wer das 
nicht macht, muss letztendlich 
gerichtlich klären lassen, ob bzw. 
dass diese Ratenvereinbarung 
nicht angefordert wurde. Was aus 
der Internet-Ratenvereinbarungs-
Maschine  schwerlich möglich ist.      

 
Randbemerkung: 
Man sollte jede Gefahr ernst 
nehmen, auch wenn sie noch so 
ungefährlich scheint.  
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